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Am 1. Februar fuhren wir um 07.36 Uhr mit dem Zug nach Stendal. 
Zum Thema Landkreis Stendal trafen wir uns am Uenglinger Tor mit Frau Busch von der Stadtverwaltung. Wir stiegen alle auf den 
Turm und erfuhren die Geschichte des Turmes und seine vielfache Verwendung. Alle Ebenen des Turmes hatten ihre eigene Ge-
schichte und Verwendung. Danach ging es zum Roland Platz. Frau 
Busch wusste viele tolle Geschichten zu der Figur zu erzählen. 
Danach besichtigten wir das Rathaus. Wir bestaunten die Holzver-
kleidung im kleinen Saal und frühstückten im großen Saal mit 
den bunten Fenstern.

Um 10.20 Uhr ging es zur Eisbahn. Eine Stunde lang fuhren wir 
dort umher, manche von uns hatten das 1. Mal Schlittschuhe an. 
Um 12.00 Uhr ging es vom Hauptbahnhof zurück nach Goldbeck.

Danke an Frau Voigtländer für die perfekte Vorbereitung und an 
Frau Hoffmann für die kurzfristige Begleitung.

Schüler und Schülerinnen 
Klasse 3

Grundschule Goldbeck

Projekttag der 3. Klasse  
der Grundschule Goldbeck zum Thema Landkreis Stendal
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 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT
Frau Fehniger   039321/5180 

BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung:
Herr Müller  039321/518-43 
allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Frau Sommer  039321/518-19
Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21
Archivwesen, allg. Verwaltung 
Frau Schild  039321/518-33

ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt, rottstaedt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-20 
Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, 
Gewerbe/Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47 
Herr Bethge
Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/ 
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow, jankow@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
MI 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI keine Sprechzeit
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat:
09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck findet am Dienstag, 7. März von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb 
der Sprechzeit unter der Tel.-Nr.  01520/7163623 zu erreichen.

 Erreichbarkeit der Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/51818
KOK Horak  0151/74307099; PHM Heine  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax:  039388/97169 
Internet:  www.arneburg-goldbeck.de
  039388/971-0

Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Herr Schernikau   /971-10

Sekretariat: Sitzungsdienst, Amtsblatt
Frau Fricke  fricke@arneburg-goldbeck.de /971-11 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel gabel@arneburg-goldbeck.de /971-30
Gebäudemanagement:
Frau Braunert  /971-34
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Stamm/Frau Zander /971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau Stamm, Frau Jagieniak  /971-40
Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.:
Herr Ludwig  /971-50
Brachflächenmanagement: 
Herr Pauls  /971-25

ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt: 
Frau Schatz  /971-33
Standesamt: 
Frau Benke  /971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer  /971-26

KÄMMEREI
Leiterin Kämmerei:
Frau Hoedt  hoedt@arneburg-goldbeck.de /971-20
Leiterin Kasse und Vollstreckung:
Frau Dähnrich daehnrich@arneburg-goldbeck.de /971-21
Mitarbeiter Kasse:
Frau Dietrich  /971-60
Frau Konert  /971-22
Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung:
Frau Drechsel  /971-12
Frau Schauer  /971-13
Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, Frau Jagieniak /971-41
Mitarbeiter Doppik:
Frau Troch  /971-24
Frau Baklarz  /971-23

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
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Erhältlich zum Preis von 15,00 Euro!

Wo?: Verwaltungsamt in Goldbeck
 Verwaltungsamt Arneburg (Tourismusbüro)
 Rathaus Werben (Tourismusbüro)
 Radio- und Fernsehmuseum Rüdiger Haase, in Werben 
 Berge (Bäckerei Obara)
 Konsum Rochau

Mikrozensus 2017 hat begonnen – 
rund 12 000 Haushalte werden befragt
Wie groß ist ein durchschnittli-
cher Haushalt? Wie ist die 
Situation alleinerziehender 
Mütter oder Väter? Wie entwi-
ckelt sich die Zahl der Erwerbs-
tätigen, welche Rolle spielen 
dabei Teilzeitbeschäftigung 
oder befristete Arbeitsverträge?
Antworten auf solche oder 
andere Fragen gibt der Mikro-
zensus, die jährliche repräsenta-
tive Haushaltsbefragung in 
Deutschland. 
Seit Jahresbeginn 2017 erhalten 
Haushalte Sachsen-Anhalts 
Post vom Statistischen Landes-
amt Sachsen-Anhalt. Mit diesen 
Briefen wird der Besuch eines 
Erhebungsbeauftragten ange-
kündigt. Dieser unterstützt im 
Auftrag des Statistischen 
Landesamtes die auch als 
„kleine Volkszählung“ (Mikro-
zensus) benannte jährliche 
Haushaltsbefragung.
Rechtsgrundlage der Erhebung 
ist das vom Deutschen Bundes-
tag am 07. Dezember 2016 
beschlossene Mikrozensusge-
setz (BGBl. I S. 2826). 
Der Mikrozensus wird seit 1957 
jedes Jahr bei einem Prozent 
aller Haushalte im gesamten 
Bundesgebiet durchgeführt. Es 
handelt sich um eine sog. 
Flächenstichprobe, das heißt, es 
werden nach einem statis-
tisch-mathematischem Zufalls-
verfahren Straßenzüge bzw. 
Gebäude ausgewählt. Die 
Haushalte, die in diesen „ausge-
losten“ Gebäuden wohnen, 
werden i.d.R. bis zu viermal in 
fünf aufeinanderfolgenden 
Jahren befragt. In den Folgejah-
ren wird zur Entlastung der 
Befragten jeweils ein Viertel der 
Haushalte durch andere ersetzt.
Es werden Daten über die Bevöl-
kerungsstruktur, die wirtschaft-
liche und soziale Lage der 
Bevölkerung sowie über 
Familien, Haushalte und den 
Arbeitsmarkt erhoben. Integ-
riert in den Mikrozensus ist  die 
Erhebung über den Arbeits-
markt für alle Mitgliedstaaten 
der EU.
Die Informationen sind Grund-
lage für viele gesetzliche und 
politische Entscheidungen. Der 
Mikrozensus ist für viele 
Sachfragen im Bereich Haushalt 

und Familie die einzige statisti-
sche Informationsquelle. 
Die Qualität der zu berechnen-
den Ergebnisse ist entscheidend 
von der Einhaltung der reprä-
sentativen Auswahl abhängig, 
deshalb besteht für alle betref-
fenden Haushalte und Personen 
nach § 13 des Mikrozensusge-
setzes in Verbindung mit § 15 
Bundesstatistikgesetz  für den 
überwiegenden Teil der Fragen 
Auskunftspflicht. Pflicht ist die 
vollständige und wahrheitsge-
mäße Beantwortung der 
Fragen.
Die vom Statistischen Landes-
amt Sachsen-Anhalt geschulten 
und zuverlässigen Erhebungs-
beauftragten kündigen ihren 
Besuch bei rund 12 000 Haus-
halten schriftlich an und 
können sich durch einen 
amtlichen Ausweis legitimie-
ren. Sie sind zu strikter Ver-
schwiegenheit und Geheim-
haltung verpflichtet. Alle 
erhobenen Einzelangaben 
unterliegen nach den gesetzli-
chen Bestimmungen der 
Geheimhaltungspflicht und 
werden weder an Dritte 
weitergegeben noch veröffent-
licht. Sie dienen ausschließlich 
der Hochrechnung zu Landes- 
bzw. Regionalergebnissen. Die 
Auskünfte werden nach 
Eingang der Unterlagen im 
Statistischen Landesamt 
anonymisiert. 
Der geringste Zeitaufwand für 
den ausgewählten Haushalt 
entsteht, wenn die Fragen 
gegenüber dem Erhebungsbe-
auftragten mündlich beant-
wortet werden. 
Der Haushalt kann den Erhe-
bungsbogen auch selbst 
ausfüllen und direkt an das 
Statistische Landesamt Sach-
sen-Anhalt senden oder die 
Auskünfte telefonisch erteilen.

Das Statistische Landesamt 
Sachsen-Anhalt bittet alle 
Haushalte, die im Verlaufe des 
Jahres 2017 ein Schreiben des 
Amtes  in ihren Briefkästen 
finden, die Arbeit der Erhe-
bungsbeauftragten und des 
Statistischen Landesamtes zu 
unterstützen.
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Außensprechtag in der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
Bereits in den vergangenen 
Jahren fand in den Verbands- 
und Einheitsgemeinden ein 
Sprechtag vor Ort für Menschen 
mit Migrationshintergrund und 
Menschen mit Behinderungen 
statt.
In Kooperation des Landkreises 
Stendal mit dem Jobcenter 
Stendal und der Agentur für 
Arbeit können auch Alleinerzie-
hende, Berufsrückkehrende aus 
Erziehungs- und Pflegezeiten, 
Arbeitssuchende und Interes-
senten Informationsangebote 
und Hilfestellungen in beson-
deren Lebenslagen erhalten.
Die Beratungsangebote haben 
vorrangig das Ziel, unnötige 
Wege zu vermeiden und auch 
zur schnelleren Lösung von 
Problemlagen vor Ort beizutra-
gen.
So wird zum Beispiel über 
Integrationsangebote im 
Landkreis Stendal informiert. Es 
können Formulare zur Beantra-
gung von Schwerbehinderten-
ausweisen ausgegeben werden 
und sie können unter anderen 

Informationen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und 
zu Beschäftigungsmöglichkei-
ten in der Region erhalten.
Am 28. März werden die 
Intergrationskoordinatorin Frau 
Khalafyan, die Gleichstellungs- 
und Behindertenbeauftragte 
des Landkreises, Frau Hart-
mann, die Beauftragte für 
Chancengleichheit am Arbeits-
markt, des Jobcenters Stendal 
und die Beauftragte für Chan-
cengleichheit der Agentur für 
Arbeit, Frau Hollmann mit 
ihrem Angebot in der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck 
sein.
In der Zeit von 10 Uhr bis 13 
Uhr können sich interessierte 
Bürgerinnen und Bürger bei 
den o. g. Ansprechpartnerinnen 
im Saal des Verwaltungsgebäu-
des in Goldbeck, Zuckerfabrik 1 
informieren.

Birgit Hartmann
Gleichstellungs- und 

Behindertenbeauftragte
des Landkreises Stendal

Termine der Fahrbücherei  
im März
Tour Arneburg – 15. März
Arneburg Seniorenheim 10.00 – 10.45 Uhr
 Schule 10.50 – 13.00 Uhr  
 Bahnhofstraße 15.15 – 16.30 Uhr
Hohenb.-Krusem. Kindergarten 13.20 – 13.55 Uhr
Hindenburg Breite Straße 14.05 – 14.30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte 14.40 – 14.55 Uhr
Eichstedt Gaststätte 16.45 – 17.15 Uhr
Baben Dorfmitte 17.30 – 17.50 Uhr

Tour Hassel – 08./29. März
Hassel Dorfgem.Haus 16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle 17.30 – 17.50 Uhr

Tour Iden – 02./23. März 
Iden Schule 11.00 – 12.00 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte 12.15 – 12.35 Uhr
Busch Dorfmitte 15.20 – 15.35 Uhr
Behrendorf Neubau 15.45 – 16.15 Uhr
Giesenslage Dorfmitte 16.25 – 16.45 Uhr
Sandauerholz Dorfmitte 17.00 – 17.15 Uhr
Büttnershof Dorfmitte 17.25 – 17.50 Uhr 

Tour Goldbeck – 10./31. März
Klein Schwechten Kindergarten 10.00 – 10.20 Uhr
Goldbeck Grundschule 10.30 – 11.30 Uhr
 Sekundarschule 11.35 – 13.15 Uhr

Tour Sanne – 01./22. März
Sanne Gemeindeverwaltung 17.10 – 17.30 Uhr 

Tour Werben – 07./28. März
Werben Marktplatz 16.25 – 17.25 Uhr
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Wohnungen  
im Verwaltungsbereich zu vergeben
Stadt Arneburg
Breite Str. 16
Gewerberäume auf Anfrage 

Gemeinde Hassel
Dorfstr. 19
Gewerberäume auf Anfrage 

Gemeinde  
Hohenberg-Krusemark
Hauptstraße 46
Gewerberäume mit Einbau-Kü-
che 133 m2; 
Gewerberaum ca. 35m², 
OT Osterholz                                                                       
Am Deich 7/8 im modernisier-
ten Wohnblock mit Heizung 
und Balkon
eine sanierte 4-R-Whg.; 
ca. 70 m² 
eine sanierte 3-R-Whg.; 
ca. 61 m² 
OT Hindenburg 
Werbener Straße 5
eine sanierte 3-R.-WE; 
ca. 78 m2; sofort bezugsfertig 
mit Garage
Schulstraße 6
Gewerberäume; ca. 50 m2; 

Hansestadt Werben (Elbe) 
Behrendorfer Str. 15 –
 Erdgasheizung 
zwei sanierte 3 R. Whg.; 
ca. 58 m², 
eine sanierte 2 R. Whg.;
ca. 45 m² 
eine 3 R. Whg.;  ca. 58 m2 
mit einer ebenerdiger Dusche
Räbelsche Straße 26
eine sanierte 2 R. Whg. 
ca. 48 m2

Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Rats-
keller“ Hansestadt Werben 
(Elbe); Gewerberäume auf 
Anfrage 
OT Behrendorf im sanierten 
Wohnblock, 
Werbener Str. 11
drei  sanierte 2-R.-Whg.; 
ca. 46 m², 
zwei sanierte 3-R.-Whg.; 
ca. 57 m2, 
beide WE mit Erdgasheizung
eine sanierte 1-R.-Whg.; 
ca. 38 m2

Werbener Str. 11a+b
eine sanierte 2-R.-Whg.; 
ca. 39 m², 
zwei sanierte 3-R.-Whg.; 
ca. 56 m², 
mit Erdgasheizung   

OT Giesenslage, 
Dorfstr. 22
eine  sanierte 1-R.-Whg.; 
ca. 30 m², EG, Dusche ebenerdig, 
sofort bezugsfertig
eine  sanierte 1-R.-Whg.; 
ca. 31 m², mit Erdgasheizung    

Gemeinde Rochau
Polkauer Str. 4 – Wohnblock 
wärmegedämmt
eine  3-R.-Whg.; ca. 66 m², OG 
links, saniert, mit Balkon
eine  2-R.-Whg.; ca. 36 m², OG 
mitte, saniert, mit Balkon
Eichenweg 7
eine  4-R.-Whg.; ca. 70 m², OG 
links/EGR (auf Anfrage)
Breite Straße 47
Gewerberaum; ca. 56 m2 (auf 
Anfrage)
Alle Wohnungen in Rochau 
haben, durch den Nahwärme-
anschluss, günstige Heizkosten.

In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von zwei 
Grundmonatsmieten zu 
hinterlegen. Die Wohnungen 
werden vor Bezug renoviert.

Sprechzeiten  
Wohnungswesen:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr 
und  13.00 - 15.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 

Sprechzeit in der Hansestadt 
Werben (Elbe) im Rathaus der 
Stadt
1. März von 9:00 bis 12:00 Uhr  
(Tel.: 039393-217)

Nähere Angaben zu den 
Wohnungen können Sie im 
Infrastrukturbetrieb (Eigenbe-
trieb) der Stadt Arneburg, 
Wohnungswesen, 39596 
Arneburg, Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten. 
Herr Lindemann   
Tel. 039321 547811 – 
Betriebsleiter
Frau Klas    
Tel. 039321 547813 – 
SB Wohnungswesen
Frau Thürnagel   
Tel. 039321 547810 – 
Sekretariat  
Fax: 039321 547818
E-Mail: 
eigenbetrieb@isb-arneburg.de

   
 

STADT ARNEBURG

13.03. Brigitte Arlt 70. 

GEMEINDE EICHSTEDT 
OT BABEN

09.03. Detlef-Jürgern Herbst 75. 

GEMEINDE GOLDBECK

17.03. Heinz Jansen 75. 

HANSESTADT WERBEN

03.03. Dr. Irmgard Gellerich 70. 

OT BEHRENDORF

25.03. Erika Reimann 75. 

GEMEINDE HASSEL

15.03. Eugen Minowsky 70. 

OT WISCHER

10.03. Margarete
 Ackermann 80. 

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK 

OT HINDENBURG

09.03. Walpurga Rudolph 80. 

OT SCHWARZHOLZ

09.03. Erika Steidl 80. 

GEMEINDE IDEN

17.03. Ilona Peter 85. 

OT BÜTTNERSHOF

05.03. Bernd Prüfert 70. 
17.03. Heide Kricheldorf 75. 

OT ROHRBECK

07.03. Ehrhard Müller 80. 

GEMEINDE ROCHAU

03.03. Dr. Barbara Wackwitz 75. 
11.03. Horst Esstedt 80. 

Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!

Geburtstage

im März
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

PFARRBEREICH  
KLEIN SCHWECHTEN 

 MI | 01.03. | Aschermittwoch
15:00 Uhr | Goldbeck (Gemein-
denachmittag)
 FR | 03.03. | 19:00 Uhr | 
Krusemark (Weltgebetstag)
 SO | 05.03.
09:00 Uhr | Goldbeck 
(Gottesdienst)
10:30 Uhr | Klein Schwechten 
(Gottesdienst)
 DI | 07.03. | 14:00 Uhr | Rochau 
(Gemeindenachmittag)
 DO | 09.03. | 17:00 Uhr | 
Klein Schwechten 
(Konfirmandenunterricht)
 FR | 10.03. | 19:00 Uhr | Rochau 
(Bibelwoche)
 SO | 12.03.
09:00 Uhr | Bertkow 
(Gottesdienst)
10:30 Uhr | Rochau 
(Gottesdienst)
14:00 Uhr | Schartau 
(Gottesdienst)
 MO | 13.03. | 19:00 Uhr | 
Krusemark (Bibelwoche)
 MI | 15.03. | 19:00 Uhr | 
Klein Schwechten (Bibelwoche)
 DO | 16.03. | 14:30 Uhr | 
Eichstedt 
(Gemeindenachmittag)
 FR | 17.03. | 19:00 Uhr | 
Möllendorf
(Passionsandacht 1.Teil)
 SO | 19.03.
10:30 Uhr | Krusemark 
(Gottesdienst)
14:00 Uhr | Eichstedt     

 DO | 23.03. | 17:00 Uhr | 
Krusemark (Konfirmandenun-
terricht)
 FR | 24.03. | 19:00 Uhr | 
Möllendorf
(Passionsandacht 2. Teil)
 SO | 26.03.
09:00 Uhr | Plätz (Gottesdienst)
10:30 Uhr | Möllendorf 
(Gottesdienst)
 MI | 29.03. | 19:00 Uhr | 
Klein Schwechten (Bibelabend)
 FR | 31.03. | 19:00 Uhr | 
Möllendorf 
(Passionsandacht 3. Teil)
 Kontakt Pfarrhaus: 
39579 Rochau OT Klein 
Schwechten, Dorfstraße 80: 
039388 906120 (dienstlich), 
907639 (priv.), Fax: 039388 
906121 Handy: 0152 5218 4427 

PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

Gottesdienste & Andachten:
 SA | 04.03. | 18.00 Uhr | 
Düsedau (Abendandacht)  
 SO | 05.03.
09.00 Uhr | Rengerslage 
(+ Hlg. Abendmahl)
10.30 Uhr | Iden 
(+ Hlg. Abendmahl)
 SA | 11.03. | 18.00 Uhr | 
Düsedau (Abendandacht)  
 SO | 12.03.
09.00 Uhr | Erxleben 
(+ Hlg. Abendmahl)
10.30 Uhr | Calberwisch 
(+ Hlg. Abendmahl)

 SA | 18.03. | 18.00 Uhr | 
Düsedau (Abendandacht)  
 SO | 19.03.
09.00 Uhr | Hindenburg 
(+ Hlg. Abendmahl)
10.30 Uhr | Walsleben 
(+ Hlg. Abendmahl)
 SA | 25.03. | 18.00 Uhr | 
Düsedau (Abendandacht)
 SO | 26.03.
regionaler ökumenischer 
Kreuzweg:
13.00 Uhr | ab Wendemark 
(Kirche)
ca. 14.15 Uhr | über Werben 
(Kirche
ca. 15.30 Uhr |nach Berge 
(Kirche), (anschl. Kaffeetrinken 
in Berge)
 FR | 31.03. | 08.30 Uhr | 
Königsmark: Heilpäd. Einrich-
tung (Morgenandacht)
 FR | 31.03. | 19.00 Uhr | 
Königsmark: Kirche 
(Abendandacht)

Gemeindeveranstaltungen:
Konfirmandenarbeit: 
Vorkonfirmanden des Pfarrbe-
reiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark:  
 MO | 06.03. | 16.00 Uhr
 MO | 20.03. | 16.00 Uhr
Arbeit der Gemeindekirchenrä-
te:
GKR-Sitzung der Kirchenge-
meinde Iden im Pfarrhaus Iden 
 MI | 22.03. | 18.30 Uhr
GKR-Sitzung für das Kirchspiel 
Walsleben im Pfarrhaus 
Hindenburg

 DO | 23.03. | 18.00 Uhr
Gemeindenachmittag:
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg:  
 MI | 01.03. | 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben: 
 MI | 08.03. | 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Erxleben:
Dorfgem.-Haus Erxleben: 
 MI | 15.03. | 14.30 Uhr
für die Gemeinde Iden:
im Pfarrhaus
 MI | 22.03. | 14.30 Uhr

PFARRBEREICH WERBEN

 FR | 03.03. | 17.00 Uhr | 
Weltgebetstag in Wendemark 
(Dorfgem.haus)
 SO | 05.03. | 10.00 Uhr | 
Gottesdienst in Werben mit 
KinderGD
 DI | 07.03. | 16.00 Uhr | 
Bibelstunde im Pfarrhaus 
Werben
 SA | 18.03. | 17.00 Uhr | 
Familienabend im Pfarrhaus 
Werben
 SO | 19.03. | 10.00 Uhr | 
Gottesdienst in Werben mit 
KinderGD
 DI | 21.03. | 19.00 Uhr | 
Kino im Pfarrhaus Werben
 SO | 26.03. | 13.00 Uhr | 
Kreuzweg der Region Osterburg 
von Wendemark über Werben 
nach Berge
 DI | 28.03. | 19.00 Uhr | 
GKR im Pfarrhaus Werben
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15. Elberadeltag am 7. Mai in der Stadt Arneburg  
unter dem Motto: „Grüne Radlerstadt am Strom“ 
Geführte Radtouren von:                                                                                                                                         
Stendal 
– geführte Radtour von Stendal-Arneburg 
Treffpunkt:  Stendal, Hospitalstr. 1-2 ( Landratsamt )
Abfahrt:       10:30 Uhr
Anfragen:   Landkreis Stendal
                    Simone Tandeck
  Tel.-Nr.:  03931/607949, 
  E-Mail: Kreisverwaltung@Landkreis-Stendal.de
 
Tangermünde 
– geführte Radtour von Tangermünde-Storkau-Billberge-
 Arneburg
Treffpunkt:  Tangermünde, Marktplatz
Abfahrt:        11:00 Uhr
Anfragen:    Tangermünder Tourismusbüro
                      Frau Regine Schönberg
                      Tel.: 039322/22393, 
  E-Mail: buero@tourismus-tangermuende.de

Tangerhütte
– geführte Radtour von Tangerhütte-Tangermünde-Arneburg
Treffpunkt:  Grundschule am Tanger, 
  Bismarckstr. 65, Tangerhütte
Abfahrt:       9:30 Uhr
Anfragen:    Stadt Tangerhütte
                     Tel.: 03935/93170, 
  E-Mail: stadt@tangerhuette.de
                      
Werben
– geführte Radtour von Werben-Arneburg
Treffpunkt:  Rathaus, Marktplatz 1, Werben
Abfahrt:     9:30 Uhr   
Anfragen:  Herrn Gunter Zwinscher 
  Tel.-Nr.: 039393/91044,  
  E-Mail: gunterzwinscher@web.de

Havelberg und Sandau
– geführte Radtour von Havelberg über Sandau  nach Arneburg
Treffpunkt:  Tourist-Information; Uferstraße 1, 
  Hansesstadt Havelberg
Abfahrt:         10:30 Uhr
Treffpunkt:    Sandau, Rastplatz
Abfahrt:         11:00 Uhr
Anfragen:      Hansestadt Havelberg
                       Frau Marina Heinrich
  Tel.:  0393887 / 7909,  
  E-Mail:  marina.heinrich@havelberg.de

Was erwartet uns:
– um 12 Uhr Begrüßung der Radler  und offizielle Einweihung des 

sanierten Elberadweges im Abschnitt Billberge-Arneburg durch 
den Landrat Herrn Carsten Wulfänger, den Bürgermeister der 
Stadt Arneburg Herrn Lothar Riedinger, den VerbGemBM Herrn 
René Schernikau und dem Bürgermeister der Stadt Tangermün-
de Herrn Jürgen Pyrdok  

 Treffpunkt: Ortsausgang Billberge

Im Anschluss der offiziellen Einweihung radeln die Teilnehmer 
über den neuen Abschnitt nach Arneburg, um ein buntes Pro-
gramm in der Stadt zu genießen:

– Info-Stand der Polizei
– Kreisverkehrswacht mit Fahrradcodierung, Parcours, Fahrrad-

helmdemonstration, Reaktionstest, Fahrradcheck (Vergabe 
Prüfplakette, Rauschbrillenparcours, Demonstration „Toter 
Winkel“)

– Info-Stand AOK , IHK und Tourismusverband Altmark/Touristin-
formation

– Info-Stand Biosphärenreservat Mittelelbe
– Info-Stand Optikpark Rathenow
– Produkte der Konditorei Stehwien aus Tangermünde
– Führung auf den Arneburger Burg-Berg mit Aussichtsplattform
– offene Kunst- und Kulturscheune sowie „ Galerie“ Hotel Golde-

ner Anker
– Kutschfahrten und Pony
– 13:30 Uhr Turmführung und im Anschluss Orgelmusik in der 

Pfarrkirche Sankt Georg
– die Landfrauen backen Kuchen und reichen Getränke
– der Förderverein wird Leckeres vom Grill anbieten  
– Vereine aus der Region werden sich präsentieren
– für Unterhaltung  ist gesorgt
 
Sonstiges:
Die angegebenen  Zeiten können sich auf Grund von Witterungsein-
flüssen verschieben. 

Für den Service steht:
– Gerike Service Center Tangermünde, 
 Stendaler Straße 45, Tel.: 039322/72660,
– Fahrrad Neumann, 
 Petrikirchstraße 1, 39576 Stendal, Tel.: 03931/713761 und
– Herr Buchholz, in Arneburg, am Veranstaltungsort
zur Verfügung.
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Elberadeltag Fliederblütenfest
12:00 Uhr  Begrüßung der Radler und offizielle Einweihung
  des sanierten Abschnittes Billberg-Arneburg

Rahmenproramm
➢ Bühnenprogramm Stadt und Parkanlage 
➢ Burgberg 
➢  Biosphärenreservat –
 Stadtführung auf dem Burgberg/Info-Stand
➢ AOK- Info- Stand 
➢ IHK , Tourismusverband 
➢ Kreisverkehrswacht
➢ Kunst- und Kulturscheune Ausstellung
➢ Galerie „ Hotel Goldener Anker“
➢ Bastelstraße 
➢ Kutsche/Reiten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Frauentag am 8. März  
in der Stadthalle Arneburg
Mit DJ Kotte und buntem Programm

Beginn:    19:00 Uhr
Einlass:  18:30 Uhr      
        
Eintritt  8,00 € 

5 Karten kaufen ➜ 1 Karte gratis

Tourismusbüro 
✆ 039321 51817
✆ 01774074356

Wasserwehr der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck wächst
Anlässlich des technischen 
Dienstabends bei der Wasser-
wehr am 9. Februar, bestellte 
der Verbandsgemeindebürger-
meister Herr Schernikau vier 
neue Mitglieder. Nach der 
Bestellung wurden diese durch 
den stellvertretenden Wehrfüh-
rer Bereich Technik, Kamerad 
Stefan Ludwig, zum Arbeits-
schutz belehrt und mit den 
Räumlichkeiten sowie mit 
Ausrüstung der Wehr vertraut 
gemacht. 
Die Wasserwehr Arneburg- 
Goldbeck gibt es seit 2014 und 
hat ihren Sitz in der Bahnhof-
straße in Arneburg.

Gerne begrüßen die Kamerade-
ninnen und Kameraden der 
Wasserwehr interessierte und 
potentielle neue Mitglieder.

I N FO
Wer Interesse hat und sich 
ehrenamtlich in der Wasserwehr 
engagieren möchte, der melde 
sich bitte bei den Kameraden 
Stefan Ludwig  
(✆ 039388-97150/ 
ludwig@arneburg-goldbeck.de) 
oder Dominique Deutsch  
(✆ 039321-51846/ 
deutsch@arneburg-goldbeck.
de).

Foto Karsten Rottstädt
Die neuen Kameradinnen und Kameraden 
mit Bürgermeister René Schernikau

Wichtige Information!
Herr Hubert Riek hat zum 
1. Januar sein Arbeitsverhältnis 
in der Gemeinde Goldbeck 
beendet.
Wir danken ihm für seine 
Einsatzbereitschaft und wün-
schen ihm alles Gute.
Herr Riek war u. a. für die 
Ausgabe und Abrechnung der 
Duschmarken in der Sporthalle 
verantwortlich. 
Die Aufgabe übernimmt ab 

sofort Frau Rita Schernikau. Sie 
ist erreichbar unter folgender 
Rufnummer: 
✆ 017694246652.
Es wird aber auch Zeiten geben, 
dass die Duschmarken in der 
Sporthalle erworben werden 
können. 
Das wird noch öffentlich ge-
macht – Presse bzw. Aushänge.

H. Belseck
Gemeinderat Goldbeck
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Bäume brannten lichterloh – aus dem Tagebuch  
des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Goldbeck

Die Freiwillige Feuerwehr 
Goldbeck und der Förderverein 
hatten zum alljährlichen 
Baumverbrennen eingeladen.
Traditionell den 2. Samstag im 
Januar gilt es einzuplanen. Das 
Angebot, die Bäume vor der 
Haustür abzuholen, wurde gern 
angenommen und  so konnten 
etliche ausgediente Weih-
nachtsbäume von den Kamera-
den der Feuerwehr aufgetürmt 
werden. Pünktlich 16 Uhr 
wurde fachmännisch ange-
facht. Sah es zu diesem Zeit-
punkt noch so aus, als würden 
nur vereinzelt Goldbecker den 

Weg zum Feuerwehrgebäude 
an der Zuckerhalle finden, war 
doch nach und nach ein Kom-
men, Gehen und Bleiben zu 
verzeichnen. 
Der Förderverein sorgte wieder 
mit Bratwurst vom Grill und 
ordentlich Glühwein für etwas 
wohlige Wärme, wenn auch der 
Glühwein recht schnell durch 
einen heißen ersetzt werden 
musste. 
Bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt und einer Portion 
eisigem Wind hielt es doch 
einige Plauderwillige in ge-
sprächiger Runde  zusammen. 

Das Feuer loderte bis in die 
Nacht, bevor die Kameraden 
auch diesem Tag Feuerwehrge-
schichte ein Ende bereiteten. 
Die Feuerwehr und deren 
Förderverein danken allen 
beteiligten Organisatoren, 
Durchführenden und Gästen 
für die Umsetzung dieses 
schönen Brauches. 
Damit kann auch auf eine 
weitere Tradition aufmerksam 
gemacht werden. 
Dazu merkt sich jeder schon 
mal den Gründonnerstag vor, 
denn am 13. April wird es an 
eben bekannter Stelle unser 

Osterfeuer geben. 
Wer bei uns Förderern der 
Feuerwehr aktiv oder passiv 
mitwirken möchte, merkt sich 
den 17. März vor. An diesem 
Freitag Treffen sich die Mitglie-
der  ab 19 Uhr im „Bayrischen 
Hof“ in Goldbeck zu ihrer 
nächsten Mitgliederversamm-
lung.
Interessierte Bürger, die sich für 
eine Mitgliedschaft interessie-
ren, sind zu diesem Termin 
herzlich eingeladen.

Der Vorstand des Fördervereins

Osterburger Carnevalisten wieder zu Gast in Goldbeck
Der traditionelle Sportlerball 
des Blau-Gelb '21 Goldbeck 
findet in diesem Jahr am Sams-
tag, den 11. März ab 19.29 Uhr 
in der Sporthalle Goldbeck statt.
Wiederum wird für 
diese Veranstaltung 
die Osterburger 
Carnevals Gesell-
schaft, die mit dem  
kompletten bunten 
Karnevalsprogramm, 
zu Gast sein auch 
wenn die eigentliche 
Karnevalzeit bereits mit dem 
Rosenmontag ihren Höhepunkt 
überschritten hat. Das Motto 
der diesjährigen Saison lautet 
„Musical beim Carneval – Oster-
burg ruft allemoal“. Die Oster-
burger freuen sich schon riesig 
auf die letzte Veranstaltung der 
diesjährigen Session und 
versprechen drei Tage nach 

dem Frauentag allen erschei-
nenden Damen eine Überra-
schung. Also rechtzeitig Karten 
ordern. Der Vorstand des SV 
Blau- Gelb und die OCG würden 

sich  freuen viele 
Goldbecker und 
Bürger der umliegen-
den Ortschaften 
begrüßen zu dürfen, 
die Lust haben  
unvergessliche 
Stunden bei Musik, 
Tanz und Faschings-

pass verbringen zu wollen. 
Auch all diejenigen die nur mal 
wieder eine richtige gute Party 
erleben wollen, sollten den Weg 
nach Goldbeck in die Sporthalle 
finden und sind herzlich 
willkommen. Der Sportlerball 
ist ganz und gar nicht nur eine 
Veranstaltung für die Ver-
einsmitglieder. Ganz besonders 

herzlich sind sie jedoch sowie 
alle Anhänger und Sponsoren 
des Vereins und ihre Partner/
innen zu diesem Höhepunkt 
des Vereinslebens eingeladen.
Nutzen Sie bitte den Vorver-
kauf. Kartenbestellungen sind 
bei Karola Fankner  ✆ 0173 
6353889 möglich.

Auch für Kurzentschlossene 
sind Karten noch an der 
Abendkasse erhältlich. 

Also jetzt vormerken: am 
Samstag, den 11. März das 
komplette Programm der OCG 
in der Sporthalle Goldbeck 
erleben.
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Wir sagen „Danke“ – Nachlese  
zum weihnachtlichen Nachmittag 
Der weihnachtliche Nachmittag 
unserer Gemeinde liegt nun 
schon wieder einige Wochen 
zurück. Erneut war die Zucker-
halle Austragungsort für dieses 
Fest. Wurde im Vorjahr nur die 
große Lagerhalle genutzt, so 
kamen in diesem Jahr noch die 
angrenzenden Räumlichkeiten 
hinzu.
Schon Wochen vorher wurden 
alle notwendigen Vorbereitun-
gen getroffen und Arbeitsein-
sätze organisiert. Viele fleißige 
Hände halfen beim Dekorieren 
und Gestalten der Räumlichkei-
ten. Neue Ideen und Vorschläge 
wurden umgesetzt.
So verwandelte sich das histori-
sche Gemäuer in eine zauber-
hafte Weihnachts- und Winter-
landschaft.
Heute können wir – und das 
nicht ohne Stolz – sagen: „Der 
Aufwand hat sich gelohnt!“ Die 
große Besucherschar von weit 
und breit sprach für sich.
Die Stände und Buden waren 
stets umlagert. Unsere Gäste 
konnten schauen und kaufen, 
hatten Zeit bei Kaffee und 
Kuchen, Glühwein und Brat-
wurst zum Erzählen oder 
konnten einfach nur das 
weihnachtliche Flair genießen. 
Seitens der Besucher gab es Lob 
und Anerkennung, was uns 
zum Weitermachen motiviert. 
Aber auch einige kritische 
Hinweise kamen. Diese haben 
wir aufgenommen und werden 
sie umsetzen.

Zum Gelingen des weihnachtli-
chen Nachmittags haben 
wieder viele fleißige Helfer 
beigetragen. Ihnen allen sagen 
wir unseren herzlichen Dank. 
Was wären wir aber ohne die 
Großzügigkeit unserer Sponso-
ren. Jahr für Jahr unterstützen 
sie uns bei unseren Aktivitäten 
– ob materiell oder finanziell – 
jede Unterstützung ist für uns 
wichtig. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle ganz, ganz herzlich 
bei allen Sponsoren, ist es doch 
entscheidend für das Niveau 
und den Stellenwert einer 
derartigen Veranstaltung. 
Offene Ohren für diese Aktivitä-
ten zu finden, ist auch ein 
Zeichen der Verbundenheit mit 
unserer Gemeinde.
Nochmals „Danke“ an alle 
Helfer und Sponsoren für das 
großartige Engagement!

Übrigens der Termin für den 
nächsten weihnachtlichen 
Nachmittag steht fest!
Es ist der 2. Dezember – gleicher 
Ort, gleiche Zeit

Nun bleibt mir nur noch, auch 
im Namen unseres Gemeinde-
rates, Ihnen für das neue Jahr 
alles erdenklich Gute zu wün-
schen, beste Gesundheit und 
weiterhin viel Freude bei 
unseren gemeinsamen Vorha-
ben und Aktivitäten.

Hannelotte Belseck
Gemeinderat Goldbeck

Fasching  
an der Grundschule Goldbeck
Stimmungsvoll begannen wir 
die närrische Zeit mit Fa-
schingsliedern, welche im 
Unterricht geprobt wurden. Es 
trafen sich Cowboys, Prinzessin-
nen, Katze, Leopard, Star 

Wars–Krieger und Piraten, 
Bauarbeiter und Clowns und 
viele andere märchenhafte 
Gestalten. 
Aber zuerst bekamen die 
Schüler und Schülerinnen ihren 
Lohn für das erste Schulhalb-
jahr. 
Viele freudige Gesichter 
erhielten den Lohn für ihre 
Arbeit, bei manchen Schülern 
gab es Hinweise zur Verbesse-
rung und aufmunternde Worte. 

Dann durfte man ausgelassen 
Fasching feiern.
So ging es mit „Klingelingeling 
und Bum-Bum-Bum“ durch das 
Dorf zur Sporthalle. Dort gab es 
außer Musik und Tanz lustige 

Sportspiele. Jeder Schüler 
bekam einen Pfannkuchen und 
ein Getränk. Nach zwei Stunden 
ausgelassenem Spiel und Spaß 
liefen wir zurück in die Grund-
schule.
Danke an alle, die diesen Tag 
vorbereitet haben!
Zum Abschluss verabschiedeten 
wir alle in die wohlverdienten 
Ferien.

Schüler/Schülerinnen
der Grundschule Goldbeck

Bitte vormerken!
Der Förderverein und die FFW 
Hindenburg informiert, dass 
am 30. April um 16 Uhr das 
traditionelle Maibaumaufstel-
len an der Feuerwehr Hinden-
burg stattfindet. 
Aus diesem Grund möchten wir 
alle Kinder recht herzlich 
einladen, mit mitgebrachten 

Basteleien den Maibaum 
wunderschön zu schmücken 
und ihn somit bunt erstrahlen 
zu lassen. 
Für alle Kinder gibt es eine 
kleine Aufmerksamkeit. 
Wir freuen uns sehr auf Euer 
Mitmachen und viele Besucher!

Einladung zu Spieleabenden
Zu wiederholten Spieleabenden des Arneburger Kultur- und Hei-
matvereins am  15. März
  05. April
  03. Mai
  31. Mai
im „Goldenen Anker" um 19:00 Uhr Arneburg, laden wir alle 
Interessierten herzlich ein.

Gesellschaftsspiele können gerne mitgebracht werden.

Kulturbund Arneburg



HALLO NACHBARN | 28. Februar 2017 | Ausgabe 2 | 11 |

Fasching  
in der Grundschule Iden

Am letzten Tag vor den Winter-
ferien feierten die Mädchen 
und Jungen der Grundschule 
Iden ihr Faschingsfest. Bunt 
verkleidet konnten sie in ihrer 
Schule tanzen, basteln, spielen, 
Pfannkuchen essen und sich 
durch die Mutti Frau Rohde 
schminken lassen. Nach so viel 
Trubel ging es dann in einem 
Umzug durch das Dorf.
Ziel war die Turnhalle. Hier 
hatten die Kinder der Theater-

gruppe der Schule schon alles 
vorbereitet, um ihren Mitschü-
lern das Märchen vom Schnee-
wittchen und den sieben 
Zwergen vorzuspielen.
Nachdem Schneewittchen 
gemeinsam mit ihren Freunden 
die böse Stiefmutter besiegt 
hatte, ging es wieder zurück zur 
Schule. Die Ausgabe der Zeug-
nisse rundete den letzten Tag 
vor den Ferien ab.

Grundschule Iden

Wichtige Information  
zum Eichenprozessionsspinner
Wie in den vergangenen Jahren, 
wird auch in diesem Jahr 
wieder, koordiniert durch den 
Landkreis Stendal, eine Be-
kämpfung des Eichenprozessi-
onsspinners in unserer Region 
stattfinden. Vorgesehen ist dies 
für den Zeitraum Ende April bis 
Anfang Mai.  Darüber hinaus 
wird die Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck in den 
Monaten April bis September 
wieder eine eigene Maßnahme  
gegen die Ausbreitung des 
Spinners durchführen.
Auch in diesem und den 
folgenden Jahren ist das 
Ordnungsamt wieder auf 
Meldungen aus der Bevölke-
rung über befallene Eichenbäu-
me angewiesen. Schon im 
August diesen Jahres werden 
wir Flächen für die Bekämp-
fung im Jahr 2018 an den 
Landkreis Stendal melden
Daher bitten wir darum, 

auffällige Bäume an das 
Ordnungsamt, Herrn Sommer 
(039388 97126) oder Herrn 
Rottstädt (039321 51820) bzw. 
per E-Mail an ordnungsamt@
arneburg-goldbeck.de zu 
melden. Wir werden diese 
Meldungen fachlich kontrollie-
ren lassen und sie dann für 
zukünftige Planungen aufneh-
men.
Wie bisher auch, raten wir 
jedoch zur Vorsicht beim 
Umgang mit befallenen Eichen-
bäumen. Sollten eigenständige 
Maßnahmen gegen den 
Eichenprozessionsspinner 
unternommen werden, ist eine 
ausreichende Schutzkleidung 
zwingend erforderlich. Auch 
alte Nester sollten nicht beden-
kenlos entfernt werden, da die 
im Nest verbliebenen Brenn-
haare ihre Wirksamkeit für 
mehrere Jahre behalten kön-
nen.

Stadthalle Arneburg
17. März • 19 Uhr • Einlass: 18 Uhr • 12,50 €

KVV: 039321 51817 / 01774074356
Tourismusbüro Arneburg

Stadthalle Arneburg lädt ein –  
Entertainer als „Squeezebox- Teddy“
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Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Schwarzholz
Hiermit sind alle Eigentümer 
von Grundflächen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes recht
herzlich zur Versammlung 
eingeladen. 

Ort: Arneburg,  Restaurant 
,,Goldener Anker "
Datum: 7. April
Zeit: 19.00 Uhr   

Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Eintrag der 

Mitglieder in die Anwesen-
heitsliste 

2.  Feststellung der Beschluss-
fähigkeit und der Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung

3.  Verlesen und Bestätigung 
der Tagesordnung

4.  Verlesen des Protokolls der 
Mitgliederversammlung 
vom 8. April 2016 und 
Bestätigung

5.  Bericht des Kassenführers 
6.  Bericht über das Jagdjahr  
7.  Entlastung des Vorstandes 
Gleichzeitig erfolgt die Auszah-
lung der Jagdpacht. 

Wir weisen darauf hin, dass 
Flächen, die mehreren Eigentü-
mern gehören, nur durch 
Anwesenheit aller Eigentümer 
oder durch amtliche bestätigte 
Vollmachten aller nicht anwe-
senden Eigentümer dieser 
Flächen zur Abstimmung 
berechtigen. 

Der Vorstand

Vorankündigung!
Am 16. Juni gastiert im Rahmen 
des Dorffestes Rochau die 
Magdeburger Zwickmühle in 
der Mehrzweckhalle Rochau 
mit ihrem Jubiläumsprogramm 

„Kommt Zeit kommt Tat“ 
weitere Informationen folgen 
in der lokalen Presse und in der 
nächsten Ausgabe.

Circus Ascona zu Besuch  
bei Kita und Grunschule in Iden

Am Montag, dem 20. Februar 
empfingen die Mädchen und 
Jungen der Kindertagesstätte 
und der Grundschule in Iden 
den Circus Ascona aus dem 
brandenburgischen Putlitz.
Schnell  wurde die Turnhalle 
zur Manege und die Kinder 
auch selbst zu kleinen Artisten.
Sie konnten u.a. unter Anlei-
tung von Nicole Köllner und 

ihrem Team jonglieren, bei 
einer Hunde und Taubendres-
sur mitwirken, eine Königspy-
thon  anfassen und halten und 
zum Schluss mit dem Schnee-
mann Olaf tanzen.
Eine tolle Zirkusvorstellung,  die 
den Kindern sehr viel Spaß 
bereitet hat.

Grundschule Iden
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat 
die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 05.12.2016 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 981.500 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 980.900 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 981.500 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 927.400 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 254.000 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 412.500 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf            0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf     5.400 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) für das Haushaltsjahr 2017

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
 (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Eichstedt, den 05.12.2016

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin                                  Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach 
§ 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 02.03.2017 bis 17.03.2017 im Verwaltungsge-
bäude Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal am 23.01.2017 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1.-135HH2017 erteilt worden.

Eichstedt, den 05.12.2016

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin                                   Siegel
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Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die folgen-
de, vom Gemeinderat in der Sitzung am 12.12.2016 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.534.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.502.000 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.534.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.412.000 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    311.100 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    412.700 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    184.300 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    425.800 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Goldbeck für das Haushaltsjahr 2017

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt. 

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
1.2  für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 420 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 30.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Goldbeck, den 12.12.2016

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin                                  Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach 
§ 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 02.03.2017 bis 17.03.2017 im Verwaltungsge-
bäude Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde Stendal am 26.01.2017 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1.-180 HH2017 erteilt.

Goldbeck, den 12.12.2016

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)
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Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die folgen-
de, vom Gemeinderat in der Sitzung am 14.12.2016 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.031.900 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.031.900 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.031.900 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.001.900 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    394.800 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    396.500 Euro 
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf      77.400 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rochau für das Haushaltsjahr 2017

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2  für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Rochau, den 14.12.2016

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)                             (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach 
§ 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 02.03.2017 bis 17.03.2017 im Verwaltungsge-
bäude Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal am 01.02.2017 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1.-435 HH2017 erteilt worden.

Rochau, den 14.12.2016

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)
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Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunal Verfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG 
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) hat der Stadtrat der 
Hansestadt Werben (Elbe) in seiner Sitzung am 08.11.2016 folgende 1. Än-
derungssatzung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

Die Hauptsatzung der Hansestadt Werben (Elbe) vom 01.12.2015 wird im § 
6 Absatz 1 geändert sowie die Absätze la und lb dem § 6 hinzugefügt und 
erhalten nunmehr folgenden Wortlaut:

§ 6 
Beratende Ausschüsse

(1)  Die beratenden Ausschüsse bestehen aus vier Stadträten und dem Vor-
sitzenden.

(1a)  Den Ausschussvorsitz des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und 
Tourismus (§ 5 Absatz 1 Nummer 1) hat der Bürgermeister inne.

(1b) Den Ausschussvorsitz des Bauausschusses (§ 5 Absatz 1 Nummer 2) 
wird der stärksten Fraktion im Stadtrat zugeteilt. Bei gleichstarken 

1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Hansestadt Werben (Elbe)

Fraktionen entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Stadtrates zu 
ziehen hat. Die Fraktion, die den Ausschussvorsitz nach Satz 2 innehat, 
bestimmt den Vorsitzenden aus der Mitte der dem Ausschuss angehö-
rigen Stadtratsmitglieder.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Hansestadt Werben (Elbe) 
tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hansestadt Werben (Elbe). 08.11.2016

Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 Abs. 
2 KVG LSA:
Die Genehmigung wurde am 02.02.2017 erteilt.

Die Gemeinde Hassel beabsichtigt, das Waldbad mit Campingplatz und 
Waldgasthof in Wischer zu verpachten.

Das Waldbad Wischer befindet sich in einer reizvollen Waldlandschaft im 
Herzen der Altmark, im Städtedreieck Stendal-Arneburg-Tangermünde. Zum 
Waldbad gehören ein Campingplatz und ein Waldgasthof. Der Baggersee mit 
einer Größe von ca. 5 ha bietet einen herrlichen Sandstrand. Die Einrichtun-
gen sind behindertengerecht. Zahlreiche Spiel- und Sportmöglichkeiten, wie 
Volleyball, Fussball, Minigolf, Tischtennis, Badminton und zwei Spielplätze 
können genutzt werden.
Die nähere Umgebung bietet weitere Freizeitangebote, wie Reiten, Wandern 
und Radwandern. Für den Angelsport ist der Baggersee ebenso geeignet.

Ausschreibung Waldbad Wischer

Das Objekt wird derzeit als Waldbad betrieben. Der bestehende Pachtver-
trag läuft am 31.12.2018 aus. Im Einvernehmen mit dem bisherigen Pächter 
könnte eine frühere Verpachtung durchaus erfolgen.

Angebote sind an folgende Adresse zu richten:
Gemeinde Hassel
über Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grundstückes vereinbaren Sie bitte mit der Käm-
merei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 039388/97120) oder 
mit dem Bürgermeister Herr Rihsmann (Tel. 0171/4450753) einen Termin.

Schaubezirk Arneburg
Flächen im Schaubezirk:
Arneburg (tlw.), Beelitz (tlw.), Sanne, Lindtorf (tlw.), Eichstedt, Jarchau, Has-
sel
Schaubeauftragte: 
Friedrich Jahns, Eichstedt
Rolf Henning, Lindtorf OT Rindtorf
Karlheinz Schwerin, Eichstedt
Gewässerschau: Dienstag, den 14.03.2017
Treffpunkt 8:00 Uhr an der Milchviehanlage Lindtorf 

Schaubezirk Groß Schwechten
Flächen im Schaubezirk:
Groß Schwechten, Rochau, Schorstedt (tlw.), Ballerstedt (tlw.)
Schaubeauftragte:
Karl-Otto Deutsch, Rochau
Bernhard Engelmann, Groß Schwechten

Amtliche Bekanntmachung zu den Gewässerschauen 2017  
des Unterhaltungsverbandes „Uchte“

Bernd Düwert, Groß Schwechten OT Neuendorf
Gewässerschau: Donnerstag, den 16.03.2017
Treffpunkt 8:00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Groß Schwechten 

Schaubezirk Goldbeck
Flächen im Schaubezirk:
Goldbeck, Klein Schwechten, Erxleben, Bertkow (tlw.), Baben (tlw.) Walsle-
ben (tlw.), Düsedau (tlw.), Hansestadt Osterburg (tlw.), Flessau (tlw.)
Schaubeauftragte:
Markus Block, Goldbeck 
Erich Schulz, Klein Schwechten OT Häsewig
Gewässerschau: Dienstag, den 21.03.2017
Treffpunkt 8:00 Uhr in Klein Schwechten gegenüber der Gaststätte 
„Schwechtener Heide“

Anmerkung: tlw. = teilweise
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Öffentliche Bekanntmachung

Der Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg gibt bekannt, dass der Beteiligungsbericht des Eigenbetriebes auf der Internetseite des Infrastrukturbetriebes 
der Stadt Arneburg veröffentlicht wurde und gegebenenfalls auch im 

Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg
Eigenbetrieb
Osterburger Straße 1
39596 Arneburg

in der Zeit vom 13. bis 24. März 2017; Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Freitag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr eingesehen werden kann.

gez. Lindemann
Leiter des Infrastrukturbetriebes

Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht von Wahlberechtigten  
hinsichtlich der Weitergabe ihrer Daten

Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den Vorschriften 
des Bundesmeldegesetzes (BMG) Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher oder kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorausgehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
der Betroffenen bestimmend ist (§ 50 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 
BMG). Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden (§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG).

Die Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Daten durch die 
Einrichtung einer Übermittlungssperre zu widersprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). 
Wer bereits früher einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, 
braucht nicht erneut zu widersprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu 
einem schriftlichen Widerruf gespeichert. Die davon Betroffenen haben das 
Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch 
kann schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt werden; er 
bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig.

Landesverwaltungsamt  Halle, den 25.01.2017
409 – Obere Flurbereinigungsbehörde

Flurbereinigung: A14 – Rochau
Landkreis:  Stendal
Verfahrens-Nr. : 611-37SDL043

Flurbereinigungsbeschluss

A. Verfügender Teil

I. Entscheidung
Gemäß §§ 87ff des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 
2794), wird hiermit das 

Flurbereinigungsverfahren
A14 – Rochau

im Landkreis Stendal
angeordnet. 
Das Flurbereinigungsverfahren wird nach den §§ 87ff FlurbG vom Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 
Stendal, als Flurbereinigungsbehörde durchgeführt.
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst im Landkreis Stendal
– in der Gemarkung Rochau die Flur 12 und Teile der Flur 13,
– in der Gemarkung Häsewig Teile der Flur 5.
Dem Verfahren unterliegen die im Flurbereinigungsverzeichnis – Verfah-
rensflurstücke – aufgeführten Flurstücke. Das Flurbereinigungsverzeichnis 
– Verfahrensflurstücke – mit Stand vom 24.11.2016 ist Anlage dieses Be-
schlusses.

Als weitere Anlagen dieses Beschlusses sind die Gebietskarte mit Stand 
vom 15.09.2016, in der die Grenze des Flurbereinigungsgebietes dargestellt 
ist, sowie die Begründung dieses Beschlusses beigefügt.
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 911 ha und ist mit 
dem Einwirkungsbereich des Unternehmens identisch.

II. Sofortige Vollziehung
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106), wird hiermit 
die sofortige Vollziehung angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe ge-
gen die Anordnung der Flurbereinigung keine aufschiebende Wirkung haben.

III. Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt:
1.  als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehören-

den Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten;

2.  als Nebenbeteiligte:
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a)  Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke 
vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden;

b)  andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für ge-
meinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 
FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c)  Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereini-
gungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder 
von ihm beeinflusst wird;

d)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von 
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken;

e)  Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG);

f)  Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder 
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurberei-
nigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

IV. Teilnehmergemeinschaft und Unternehmensträger 
Gemäß § 16 FlurbG bilden die Teilnehmer die Teilnehmergemeinschaft. Sie 
entsteht mit diesem Beschluss und ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.
Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens führt den Na-
men

„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung A14 – Rochau“.
Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Rochau im Landkreis Stendal.
Träger des Unternehmens „Lückenschluss BAB14 Magdeburg–Wit-
tenberge–Schwerin, VKE 2.1 – AS Uenglingen bis AS Osterburg“ im 
Flurbereinigungsverfahren ist die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstra-
ßenverwaltung, vertreten durch das Land Sachsen-Anhalt, dieses vertreten 
durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Süd. 
Der Unternehmensträger ist gemäß § 88 Nr. 2 FlurbG Nebenbeteiligter im 
Sinne von § 10 Nr. 2 FlurbG im Flurbereinigungsverfahren.

V. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Flurbereinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Mo-
naten bei der zuständigen Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, 
anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).
Es kommen in Betracht:
a)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücken  oder von Rechten an solchen Rechten oder von persön-
lichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken, z. B. 
Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG);

b)  Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, insbesondere Hutungsrechte oder andere 
Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fi-
schereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 begründet sind und deshalb 
der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften;

c)  Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Lie-
genschaftskataster übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb ei-
ner von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). 
Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die 

Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 
Abs. 3 FlurbG).
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des 
Grundbuches (z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten 
darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf eine 
baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des 
Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die Grundbuchberichti-
gung möglichst ungesäumt nachzukommen.

VI. Einschränkungen
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flur-
bereinigungsplanes gelten gem. § 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkun-
gen:
1.  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flur-

bereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb gehören.

2.  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, 
hergestellt, wesentlich verändert  oder beseitigt werden.

3.  Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, 
soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere gesetzliche 
Vorschriften über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken bleiben 
unberührt.

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann 
den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn die-
ses der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so muss 
die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Ausführungsanordnung 
bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen, der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbe-
hörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG).
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde be-
rechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grund-
stücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf 
ihnen vorzunehmen.

B. Auslegung
Dieser Beschluss mit 
• Begründung, 
• Flurbereinigungsverzeichnis – Verfahrensflurstücke und 
• Gebietskarte
liegt gemäß § 6 Abs. 3 FlurbG nach dessen öffentlicher Bekanntmachung in 
den Gemeinden, in denen beteiligte Grundstücke liegen (Flurbereinigungs-
gemeinden), und, soweit erforderlich (§ 110 FlurbG), in den angrenzenden 
Gemeinden zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus.
Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch 
– im Landesverwaltungsamt, Referat 409, 06118 Halle (Saale), Dessauer 

Straße 70, Zimmer 234, und
– im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Sach-

gebiet 12, 39576 Stendal,  Akazienweg 25, 
während der Dienststunden eingesehen werden. 
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Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner Bekanntgabe 
in der betreffenden Gemeinde ein.

C. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landesverwal-
tungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 
VwGO beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg, Antrag auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs gestellt werden.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem 
Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.

Im Auftrag
gez. Teichmann 2. Ausfertigung

Hinweis:
Der Inhalt der oben aufgeführten Bekanntmachung wird ebenfalls auf der 
Internetseite der Flurneuordnungsbehörde veröffentlicht unter:
www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-altmark unter Flurneuordnung ➔ Flurberei-
nigungsverfahren im Landkreis Stendal ➔ Rochau

Für die
Gemarkung Häsewig             

Flur(en) 1 - 5
in der Gemeinde Rochau

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert. Die Liegenschaftskarte und das Lie-
genschaftsbuch werden in der Zeit
vom 14.03.2017  bis  13.04.2017
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal
während der Besuchszeiten, 
Mo – Fr        8.00 - 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di ,               13.00 - 18.00  Uhr            
zur Einsicht ausgelegt.
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Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.                                                        

gez. Dieter Kottke 14.02.2017
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

Für die
Gemarkung   Häsewig

Flur(en) 1 -  5     
in der Gemeinde Rochau

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht. Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit
vom  14.03.2017 bis 13.04.2017
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal
während der Besuchszeiten, 
Mo  -  Fr        8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di                  13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

14.02.2017

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 
zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

gez. Dieter Kottke 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigungsbeschluss vom 06.02.2017

Verfahren:         Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Sandau Süd
Landkreis.:         Stendal
Verf.-Nr.: SDL 6/0273/02

A. Verfügender Teil

I. Entscheidung
Gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F. vom 
16.03.1976 (BGBI. I S. 546 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 
(BGBI. I S. 2794) wird hiermit das ver einfachte Flurbereinigungsverfahren 
Sandau Süd angeordnet.
Das Flurbereinigungsverfahren wird für Teile der Gemarkungen Sandau und 
Wulkau eingelei tet.
Die dem Verfahren unterliegenden Flurstücke sind im Flurbereinigungsver-
zeichnis, welches Anlage dieses Beschlusses ist, aufgeführt.

Als weitere Anlagen dieses Beschlusses sind die Gebietskarte, in der die 
Grenze des Flurbe reinigungsgebietes dargestellt ist, sowie die Begründung 
dieses Beschlusses beigefügt.
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 741 ha.

II. Sofortige Vollziehung
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fas-
sung der Be kanntmachung vom 19.03.1991 (BGBI. I S. 686), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2015 (BGBI. I S. 2490), wird hiermit 
die sofortige Vollziehung angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe ge-
gen die Anordnung der Flurbereinigung keine aufschiebende Wirkung haben.
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III. Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt:
1. als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehören-

den Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten;

2.  als Nebenbeteiligte:
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke 

vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden;
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für ge-

meinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 
FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereini-
gungsgebiet räumlich zu sammenhängt und dieses beeinflusst oder 
von ihm beeinflusst wird;

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von 
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken;

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG);

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder 
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereini-
gungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

IV. Teilnehmergemeinschaft
Gemäß § 16 FlurbG bilden die Teilnehmer die Teilnehmergemeinschaft. Sie 
entsteht mit die sem Beschluss und ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.
Die mit der Bekanntmachung dieses Beschlusses entstehende Teilnehmer-
gemeinschaft führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft Sandau Süd".
Sie hat ihren Sitz in Sandau, Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, im Land-
kreis Stendal.

V. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Flurbereini gungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Mo-
naten bei der zuständigen Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, 
anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).
Es kommen in Betracht:
a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücken  oder von Rechten an solchen Rechten oder von persön-
lichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke be schränken, z. B. 
Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG);

b) Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, insbesondere Hutungsrechte oder andere 
Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fi-
schereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 begründet sind und deshalb 
der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften;

c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Lie-
genschaftskataster übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb ei-
ner von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Flurbe reinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG).

Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die 
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wor den ist (§ 14 
Abs. 3 FlurbG).
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des 
Grundbuches (z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten 
darauf hingewiesen, im eigenen Inte resse beim Grundbuchamt auf eine 
baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des 
Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die Grundbuchberichti-
gung möglichst ungesäumt nachzukommen.

VI. Einschränkungen
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flur-
bereinigungsplanes gelten gem. § 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkun-
gen:
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flur-

bereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb ge hören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, 
hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, 
soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere gesetzliche 
Vorschriften über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken bleiben 
unberührt.

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen herge stellt oder beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann 
den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn die-
ses der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so 
muss die Flurbereini gungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 
3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Ausführungsanordnung 
bedürfen Holzein schläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen, der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbe-
hörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche nach den Wei sungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG).
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde be-
rechtigt, zur Vorbe reitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grund-
stücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf 
ihnen vorzunehmen.

B. Auslegung
Dieser Beschluss mit
• Begründung,
• Flurbereinigungsverzeichnis – Verfahrensflurstücke und
• Gebietskarte
liegt gemäß § 6 Abs. 3 FlurbG nach dessen öffentlicher Bekanntmachung in 
den Gemeinden, in denen beteiligte Grundstücke liegen (Flurbereinigungs-
gemeinden), und, soweit erforderlich (§ 110 FlurbG), in den angrenzenden 
Gemeinden zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus.
Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Sachgebiet 
13, 39576 Hanse stadt Stendal, Akazienweg 25,
während der Dienststunden eingesehen werden.
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Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite der Flurneuordnungs-
behörde www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-altmark unter Flurneuordnung ➔ 
Flurbereinigungsverfahren im Landkreis Stendal einzusehen.
Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner Bekanntgabe 
in der betreffen den Gemeinde ein.

C. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erho ben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 
VwGO beim Ober verwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg, Antrag auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs gestellt werden.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem 
Fall ist das elekt ronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.

Im Auftrag
gez. Dr. Paschke                                                      Siegel
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Für die
Gemarkung Sanne

Flur(en) 8
in der Gemeinde Hassel

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert. Die Liegenschaftskarte und das Lie-
genschaftsbuch werden  in der Zeit

14.02.2017

Mitteilung der Aktualisierung  
beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

vom 14.03.2017 bis 13.04.2017

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal
während der Besuchszeiten, 

Mo – Fr        8.00 - 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di ,               13.00 - 18.00  Uhr            

zur Einsicht ausgelegt.
Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.                                                        

gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Für die
Gemarkung Sanne                           

Flur(en) 8         
in der Gemeinde Hassel

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht. Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit
vom 14.03.2017 bis 13.04.2017
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal
während der Besuchszeiten, 
Mo  -  Fr        8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di                  13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorheri-
ge telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

 14.02.2017 

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 
zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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